
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/10/21 1Ob38/87,
1Ob16/88, 1Ob5/89, 1Ob1/89,

1Ob17/90, 1Ob24/90, 1Ob41/90,
1Ob25/91, 1Ob9

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1987

Norm

AHG §1 Ca

Rechtssatz

Organe der Rechtsträger sind ausnahmslos verp2ichtet, sich rechtmäßig zu verhalten, so daß die Behauptungslast und

Beweislast für mangelndes Verschulden bei Nichterfüllung dieser Rechtspflicht stets den Rechtsträger trifft.
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